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§ 4 BStFG 2015 Gründer
 BStFG 2015 - Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2020

(1) Gründer können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen sein. Eine Stiftung von Todes wegen oder

ein Fonds von Todes wegen kann nur eine natürliche Person als Gründer haben.

(2) Hat eine Stiftung oder ein Fonds mehrere Gründer, so können die dem Gründer zustehenden oder vorbehaltenen

Rechte nur von allen Gründern gemeinsam oder deren Rechtsnachfolgern ausgeübt werden, es sei denn, die

Gründungserklärung sieht etwas anderes vor.
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